
Für unsere Fahrgäste gilt es seit dem 27.04.2020 einen Mund- und Nasenschutz während der Fahrt zu 
tragen. Ab dem 23.01.2021 reicht das nicht mehr aus, denn dann ist das Tragen einer medizinischen 
Maske Pflicht. Dies können OP-Masken oder FFP2-Masken sein. Damit Sie gesund an ihr Ziel kommen 
und unsere Mitarbeiter auch weiterhin gesund ihren Dienst absolvieren können, bitten wir Sie, Abstand zu 
halten und die Maskenpflicht umzusetzen.

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns sehr und hoffen, dass sie dennoch eine angenehme Fahrt mit uns 
haben.

+++ Wir halten Sie auf dem Laufenden: www.WirbewegenSie.de  •  Facebook-Seite UVG Schwedt +++

Der bundesweite Beschluss zum Tragen von medizinischen Masken im Öffentlichen 
Personennahverkehr ist gefasst. Somit gilt in der Uckermark ab dem 23.01.2021, dass unsere 
Fahrgäste mindestens OP-Masken während der Fahrt und an Haltestellen tragen müssen.
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Verschärfte Maskenpflicht im ÖPNV

 


